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Das neue Patientenrechtegesetz 

- Kommentar aus ärztlicher Sicht - 



Patientenrechtegesetz 

• Warum haben wir ein neues 

Patientenrechtegesetz? 

• Wen betrifft dieses Gesetz, für wen gilt es? 

• Was wird neu geregelt? 

 

• Konsequenzen für das ärztliche Handeln 





MDK-Gutachten 2011 

Jahresstatistik 2011 zur Behandlungsfehler-Begutachtung der MDK-Gemeinschaft 



 



Patientenrechtegesetz – 

warum neu? 

• Anzahl der geprüften Vorwürfe eines Behandlungsfehler 

sind stark angestiegen (Medizinischer Dienst, 

Bundesärztekammer) 

 

• Forderung in der Öffentlichkeit nach deutlicher Stärkung 

der Rechte der Patienten  

 

Ziel: Fehler verringern / vermeiden 



Patientenrechtegesetz –  

was wird neu? 

 

• Behandlungsvertrag 

• Aufklärung  

• Behandlung / Dokumentation 

• Beweislastumkehr 



Behandlungsvertrag 

• Ärztlicher Behandlungsvertrag war bisher Ausprägung 

des Dienstvertrags (§§ 611 ff. BGB): geschuldet ist  

nur die Leistung, nicht der Erfolg 

• Jetzt im BGB ausdrücklich geregelt,  

- Hauptleistungspflicht Behandlung / Vergütung 

- Vergütungspflicht für Patient entfällt, wenn Dritte zu 

  Vergütung verpflichtet sind 

- Gültig auch für andere Heilberufe  

- Informationspflicht für wirtschaftliche Konsequenzen  

 
Dillschneider et al, Der Chirurg 4/2013 



Die Aufklärung (1) 

Worüber:   - Tragweite, Wesen, Risiko 

Ablauf:       - muss mündlich erfolgen 

              -  kann nur erfolgen durch den Behandelnden  

                  oder Person mit notwendiger Ausbildung zur  

                  Durchführung der Maßnahme hat 
                                 - kann delegiert werden 

                                 - i.d.Regel Facharztausbildung notwendig 

Wann:       - für Entscheidung muss genug Zeit sein 

 

Dillschneider et al, Der Chirurg 4/2013 



Die Aufklärung (2) 

Dokumentation zur Aufklärung: 

• Dokumentation ist vertragliche Pflicht: 
- Aufklärungsbogen 

- schriftliche Einwilligung des Patienten 

- Aushändigung der Aufklärungsdokumente an den  

  Patienten (quittieren durch Patienten) 

• Tipp: Einführung eines neuen Standards: 
- nach dem Aufklärungsgespräch werden sofort die Unterlagen kopiert 

- Kopien werden dem Patienten gegen Quittierung des Erhalts ausgehändigt  

- Die Quittung ist notwendig, um das vertragsgerechte Verhalten ent- 

  sprechend der gesetzlichen Vorschrift später nachweisen zu können 

Dillschneider et al, Der Chirurg 4/2013 



Aufklärung (3) 

• Über Wirtschaftliche Konsequenzen der Behandlung 

– § 630 c Abs. 3 BGB ist geregelt, dass der Arzt über 

wirtschaftliche Konsequenzen von Behandlungsmaßnahmen 

aufklären muss, wenn er weiß, dass die vollständige Übernahme 

der Kosten durch einen Dritten nicht gedeckt ist. 

– gilt auch in Bezug auf Privatpatienten 

• Über Behandlungsfehler 

– § 630 c Abs. 2 BGB: der Arzt muss den Patienten auf Nachfrage 

aufklären, wenn er Anhaltspunkte für das Vorliegen eines 

Behandlungsfehlers hat 

 

Dillschneider et al, Der Chirurg 4/2013 



Beispiel - Wer klärt auf? 

• Chirurgische Abteilung im Krankenhaus 

der Grundversorgung, 70 Betten 

• Ärzteteam:            1 CA + 2 OA + 5 AÄ  

WB der AÄ:           1 x FA + 4 x in WB 

• 2 OP-Säle mit je 3 OP/Tag 

• Je OP 2-3 Ärzte notwendig 

 

 Wer führt die Aufklärung durch?  



Beispiel: Inhalt der Aufklärung  

• 60j. Pat. Mit V.a. Pankreascorpus Npl. 



 

Diomed Aufklärungssystem 

Aufklärungsbogen (1) 



Gallengangs- 

verletzung 

Aufklärunsbogen (2):  

Skizzen  



Aufklärunsbogen:  

Skizzen (3) 

 

Diomed Aufklärungssystem 



Strategie der Aufklärung 

• Geplant: pp Whipple 

• Ggf. Erweiterung/ 
Änderung des Eingriffs: 
– P-Linksresektion / P-

Segmentresektion 

– Totale Pankreatektomie 

– Multiviszeralresektion 

– Doppelbypass (palliativ) 

• Verstanden? 

• Einverständnis?  Diomed Aufklärungssystem 



Dokumentation 

• Ist nun selbständige vertragliche Pflicht 

• Dokumentationsmangel kann 

Schadenersatzanspruch auslösen 

• unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 

mit der Behandlung  

• Nachträgliche Dokumentation ist nicht 

statthaft 

 

 



Verlaufsdokumentation: eindeutig 

• Dokumentation im PDMS 

(„CareVue“) 

• Eindeutige Nachvollziehbarkeit 

der Änderungen durch Fußnoten 



Ziel erreicht?  

Das Patientenrechtegesetz: 

• stärkt die Position des Patienten als 

Partner im Behandlungsvertrag 

• Stellt ärztliche Tätigkeit durch die neue 

Sicht auf Aufklärung, Dokumentation und 

Beweislast vor neue aber bewältigbare 

Aufgaben 

 Werden Fehler jetzt seltener? 

 



Ursachen unerwünschter 

Behandlungsergebnisse 

• Unvermeidbare Begleiterscheinungen der 

Krankheit an sich 
 

• Unerwünschte Folgen oder 

Begleiterscheinungen der Behandlung 

(sog. Methoden-immanente Probleme) 
 

• Folgen einer unzureichenden Diagnostik 

oder Therapie und, im Zusammenhang 

hiermit, Folgen medizinischer 

Behandlungsfehler 
Bauer H. Risk Management 8/2005 

Krankheit 
 
 

Komplikation 
 
 

Fehler 



Fehlermanagement 

Wissen 
  Krankheit – Komplikation – Fehler 

Fehlerkultur 
  Fehlermeldesysteme – M&M-Konferenz – Interne  

 Qualitätssicherung 

Zukünftiges 
  Vorbilder (Luftfahrt) – Trainingssysteme etc. 

      



Reaktionen zum Referentenentwurf 

 



 


